Integrative Berufsausbildung

Kernstück der BAG-Novelle 2003 ist die Einrichtung der „integrativen Berufsausbildung“, welche ab 1. 9. 2003 die Vorlehre ablöst. Im neu geregelten § 8b wird die gesetzliche Grundlage für eine integrative Berufsausbildung für benachteiligte Personen geschaffen.

Die Vorlehre wurde auf Grund ihrer eher starren Regelung, die Inhalte des ersten Lehrjahres wurden in bis zu zwei Jahren vermittelt, und weil das Abschlusszeugnis ohne Prüfung eine relativ geringe Geltungskraft aufwies, nur sehr wenig in Anspruch genommen. Mit der flexibleren integrativen Berufsausbildung soll es gelingen, das Potential an beruflichen Fähigkeiten von Jugendlichen mit Benachteiligungen sozialer, begabungsmäßiger oder körperlicher Natur besser auszuschöpfen.

Nach den Bestimmungen der integrativen Berufsausbildung können verlängerbare Lehrverträge oder eine Ausbildung in Teilqualifikationen vereinbart werden. Bei einer Verlängerung der Ausbildung kann die Lehrzeit um maximal ein Jahr, in Ausnahmefällen um 2 Jahre, verlängert werden, sofern dies für die Erreichung der Lehrabschlussprüfung notwendig ist.

Die Ausbildung in Teilqualifikationen eines Lehrberufes kann vorgesehen werden, wenn die Erreichung des Lehrabschlusses nicht möglich ist und die Teilqualifizierung die Beschäftigungschancen des Jugendlichen am Arbeitsmarkt nachhaltig erhöht. Die Dauer der Ausbildung in einer Teilqualifikation kann zwischen einem und drei Jahren betragen.

Für die Ausbildung in einer integrativen Berufsausbildung kommen Personen in Betracht, die das Arbeitsmarktservice nicht in ein reguläres Lehrverhältnis als Lehrling vermitteln konnte und auf die eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft:

· am Ende der Pflichtschule sonderpädagogischen Förderbedarf hatten,

· keinen positiven Hauptschulabschluss aufweisen,

· Behinderungen im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes aufweisen oder

· aus sonstigen in der Qualifikation des Jugendlichen liegenden Gründen bei der Lehrplatzsuche erfolglos bleiben.

Ausbildungsverhältnisse im Rahmen einer integrativen Berufsausbildung werden durch die Berufsausbildungsassistenz begleitet und unterstützt. Die Berufsausbildungsassistenz ist vom Arbeitsmarktservice, vom Bundessozialamt oder von einer Gebietskörperschaft bzw. einer Einrichtung einer Gebietskörperschaft durchzuführen. In der Praxis bedeutet das, dass bewährte Einrichtung auf dem Gebiet der sozialpädagogischen Betreuung mit der Durchführung der Berufsausbildungsassistenz betraut werden.

Vor Beginn einer integrativen Berufsausbildung kann durch das Arbeitsmarktservice eine berufliche Orientierungsmaßnahme durchgeführt werden.

Die Ausbildungsinhalte, das Ausbildungsziel und die Dauer der integrativen Ausbildung werden vom Lehrbetrieb und dem Bewerber gemeinsam mit der Berufsausbildungsassistenz, einem Vertreter des Landesschulrats und einem Vertreter des Schulerhalters (Landesregierung) festgelegt. Kommt eine Einigung für eine verlängerbare oder eine längere Lehre zustande, besteht in jedem Fall die volle Schulpflicht. Bei einer Teilqualifizierung besteht Schulpflicht im Rahmen der festgelegten Ziele. Wenn dies der persönlichen Situation des Jugendlichen entspricht, kann die Einbindung anstatt der Pflicht auch in Form eines Rechts zum Berufsschulbesuch erfolgen. 

Ausbildungen in der integrativen Berufsausbildung sollen vorrangig in Ausbildungsbetrieben durchgeführt werden, die Ausbildung in selbständigen Ausbildungseinrichtungen ist aber ebenfalls möglich.

Am Ende der Ausbildung in einer Teilqualifizierung können die erworbenen Qualifikationen in einer Abschlussprüfung nachgewiesen werden. Bei erfolgreicher Ablegung der Prüfung erhalten die Jugendlichen darüber ein Abschlussprüfungszeugnis.

Die Bestimmungen über die integrative Berufsausbildung sollen vorerst bis Ende 2008 befristet und die Maßnahmen und ihre Auswirkungen einer Evaluierung unterzogen werden.

